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UMWELT UND LUFTSPORT

Eine alte Freundschaft und kein Gegensatz



BundesausschussFlugsicherheit

EINFÜHRUNG

Arbeitsgruppe „Luftfahrt und Naturschutz“ABA
(Aircraft relevant Bird Areas)

• Seit 2007 als Gebiete in der Sichtflugkarte 
• Überflug nicht unter 600 m
• Schulung in den Vereinen – Schulungsunterlagen – Plakate und
• viele Beispiele vom „Miteinander“ an Flugplätzen

Grüne Umrandung nähere 
Info beim BfN und in der 
AIP. Monatszahlen der 
Aktivierung.

Heimat von Bienen an 
Flugplätzen.
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Beispiel Segelfluggelände

4-05 Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet Ebenberg kreisfreie
Stadt Landau i.d.Pfalz vom 03.11.1999
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NATURSCHUTZVERORDNUNG

Vereinbarung Segelfluggelände – Naturschutzbehörde

• zur Unterhaltung und Nutzung des Segelfluggeländes 

• Im bisher zugelassenen Umfang sowie zu 

Änderungen  

• soweit sie mit dem Schutzzweck vereinbar sind und die

• Landespflegebehörde zugestimmt hat
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Schnittstelle natur- luftrecht
RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES
Mitgliedstaaten können bei bestimmten Gründen abweichen z.B.
im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt

Bundesnaturschutzgesetz
• Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so 
verhalten, dass Natur und Landschaft nicht mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden.

• Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege soll 
vorrangig geprüft werden, ob der Zweck mit angemessenem Aufwand 
auch durch vertragliche Vereinbarungen erreicht werden kann.
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Verordnung des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-

Anhalt

Verboten sind in Vogelschutzgebieten:

• mit Personen besetzten Luftfahrzeugen zu starten, eine
• Mindestflughöhe von 600 Metern zu unterschreiten oder zu landen;
• hiervon unbeschadet bleiben die Abweichungsmöglichkeiten 

insbesondere auch der Bundeswehr nach § 30 LuftVG
• Überflugverbot kann bis 50.000 € geahndet werden
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Naturschutz
Sachsen -

Anhalt
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Zuständigkeit im Luftraum
Nach §1 LuftVG ist die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge frei, 
soweit sie nicht durch dieses Gesetz, durch die zu seiner Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften, durch im Inland anwendbares 
internationales Recht, durch Rechtsakte der Europäischen Union und die 
zu deren Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften beschränkt wird.

Erleichterung nach dem Urteil des BVG, 
„eine Naturschutzbehörde ist nicht befugt, eine Flughöhenfestlegung im Wege 
einer Naturschutzgebietsverordnung für Luftfahrzeuge anzuordnen. 
Diese Sperrwirkung folgt aus dem Regelungskonzept des Luftverkehrsgesetzes, für 
das der Bund insoweit abschließend von seiner ausschließlichen 
Gesetzgebungszuständigkeit für das Luftverkehrsrecht Gebrauch gemacht hat. 
Hiernach können Beschränkungen der Nutzung des Luftraums nur durch das 
Bundesverkehrsministerium erfolgen. 
Dies gilt auch, wenn Europäisches Naturschutzrecht es verlangt, Gebiete mit 
Flugbeschränkungen zu belegen.“
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Überflugverbot beantragen

Die Naturschutzbehörde kann allerdings beim BMDV ein Überflugverbot 
beantragen, diese kann es genehmigen und ähnlich einer E-DR in die AIP 
aufgenommen werden.

Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt der französischen AIP.
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AUSCHNITT AIP
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Recht österreich

In Österreich ist es leider etwas problematischer, hier hat der Gesetzgeber auf 
Grund des bundesstaatlichen Prinzips gewisse Kompetenzen, unter ihnen die 
Einrichtung und inhaltliche Regelung von Nationalparks und Naturschutzgebieten, 
den einzelnen Bundesländern vorbehalten. Die Bundesländer haben von dieser 
Kompetenz Gebrauch gemacht und dies in den jeweiligen Landesgesetzen geregelt.

Angaben dazu sind nicht in der nationalen AIP und auch nicht in allen am Markt 
erhältlichen Luftfahrtkarten enthalten. Leider schützt Unwissenheit nicht vor Strafe. 
Dass man hier eventuell zur Verantwortung gezogen wird, haben Piloten schon 
erfahren müssen.

Die entsprechenden Vorschriften sind über das Rechtsinformationssystem des 
Bundes einsehbar jedoch auf Grund unterschiedlicher Bezeichnungen in der Materie 
und den vielseitigen Regelungen schwierig zu finden.

Mehr Informationen sind unter www.rogersdata.at zu finden.
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EASA Änderung und aip deutschland

Die EASA wird in Zukunft wird es eine Bestimmung erstellen, dass alle 
Gebiete, die Einfluss auf die Freizügigkeit des Fliegens haben, in der 
AIP zu veröffentlichen sind,

Wie sieht es in Deutschland aus:
"Verstehen statt verbieten" war das Motto der Fachtagung „Luftsport 
und Naturschutz“ im Jahr 2000. 
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Deutsche Aero Club (DAeC) 
hatten seinerzeit Vertreterinnen und Vertreter von Naturschutzbehörden 
und -organisationen sowie Funktionärinnen und Funktionäre des Luftsports 
und seiner Verbände zum intensiven Austausch eingeladen. 
Ziel war, sich persönlich und die jeweiligen Belange und Positionen der 
Partner kennenzulernen.
Ergebnis, die Einführung der freiwilligen ABAs
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Verstehen statt verbieten“ ist auch heute 
– 20 Jahre später – noch aktuell

Die Aircraft relevant Bird Areas (ABA) sind eingeführt und beschrieben.

Zusätzlich sind in den Luftfahrerkarten seit 2007 diese 
luftfahrtrelevanten Vogelgebiete (ABA = Aircraft relevant Bird Areas) 
aufgenommen. 
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AIP
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Umsetzung für „flieger“
„Flieger“ verzichten, wann immer 
möglich, diese Gebiete unter 2.000 ft
zu überfliegen. 

Eine Studie des BfN hat gezeigt, dass 
sich die Piloten an diese Regel halten 
und sie beachten. 

Ist es zum einen die Gefahr eines 
Vogelschlags (der übrigens 
meldepflichtig ist) zu vermeiden und 
zum anderen die Vögel in ihrem 
angestammten Umfeld zu schützen.

Nur falls es nicht mehr so bekannt ist, so sehen die 
Gebiete in der Karte aus, die Nummer gibt das Gebiet 
(Nachzulesen beim BfN) und die Zahl die Monate der 
Aktivierung an.
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Aba vs naturrecht

ABA meist größer als das Naturschutzgebiet
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Was macht der daec

• Gespräche bei BMUV und BMDV

• Zusammenarbeit DHV und BfN

• Arbeiten auf europäischer Ebene im Sinne „Freiwilligkeit“

• Angebot der Mitarbeit in vorhanden und zukünftigen Ags

ZIEL:
• Erhalt der ABAs statt Verbotszonen

Das wird aber nur gelingen, wenn ALLE „Flieger“ mitarbeiten und 
freiwillig diese Verfahren annehmen.
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DANKE für‘s zuhören und die Mitarbeit


